
Landkreis Havelland

Berliner Allee 6

14662 Friesack

Antrag auf Beurlaubung vom Unterricht

Gründe entsprechend Nummer 8 Abs.2 und 3 der VV-Schulbetrieb vom 01.Dezember 1997, für die

die Klassenlehrkraft/die Tutorin oder der Tutor bis zu insg. 3 Tagen innerhalb eines Schuljahres

insbesondere  berechtigt ist zu beurlauben (Ergänzend zu beachten ist Nummer 8 Abs.1 VV-SchulB):

Besondere Bestimmungen für die Beurlaubung in berufl. Bildungsgängen (Nummer9  VV-SchulB)

Arzt-, Behördenbesuche und dgl. sind bestätigen zu lassen Bestätigung über den Besuch am, von - bis:

und die Bestätigung ist in der Schule vorzulegen

Angaben des Antragstellers:

Name, Vorname Klasse Schulort

Tag der Inanspruchnahme bei Lehrlingen  - Ausbildungsbetrieb

Grund der Freistellung

Datum Unterschrift des Antragstellers/ggf. der Personensorgeberechtigten

Stellungnahme/Kenntnisnahme des Ausbildungsbetriebes
zur Wiedervorlage in 

der Schule

Auszubildende dürfen nur im Einvernehmen mit der Ausbildungs- oder Arbeitsstätte beurlaubt werden!

Stempel

Ort, Datum Unterschrift

Entscheidung über den Antrag: Dem Antrag wird stattgegeben / nicht stattgegeben*

Begründung/Bemerkung

Klassenlehrkraft, Tutorin/Tutor ggf. Schulleitung

d) die Teilnahme an Schulungs- oder Bildungsveranstaltungen für Mitglieder des Betriebs- oder Personalrates oder der Jugendvertretung gemäß § 37

e) die Teilnahme an überbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen, wenn es sich nicht um die planmäßige überbetriebliche Ausbildung handelt, für die Blockunterricht eingeführt wurde, die Maßnahmen 

nicht in der unterrichtsfreien Zeit stattfinden können und diese Bestandteil des Berufsausbildungsvertrages sind.

(3)Teilnahme an Austauschmaßnahmen im europäischen Ausland

(4) Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen gemäß § 14 des Brandenburgischen Weiterbildungsgesetzes

(5) betrieblicher Urlaub wegen Betriebsferien außerhalb der Berufsschulferien (bis zu sechs Unterrichtstagen). Ein vorübergehender außerordentlicher Arbeitsanfall im Ausbildungs- oder 

Beschäftigungsbetrieb ist kein Grund für eine Beurlaubung.

(6) Entscheidungsbefugt für die Beurlaubung vom Untericht bis zu vier wochen innnerhalb eines Schuljahres ist nur die Schulleitung

(2) Eine Beurlaubung ist insbesondere möglich beim Vorliegen folgender Gründe: 7

a) wichtige persönliche oder familiäre Gründe wie Eheschließung, Todesfall, Wohnungswechsel sowie Arztbesuch oder Behördengang, sofern sich dieser nicht in der unterrichtsfreien Zeit 

durchführen lässt,

b) die Mitwirkung an wissenschaftlichen, kulturellen oder sportlichen Wettbewerben, die nicht schulische Veranstaltungen sind,

c) der Schulbesuch im Ausland, insbesondere die Teilnahme am Schüleraustausch sowie an Sprachkursen,

d) die Berufsberatung und die Teilnahme an Informations- und Beratungsveranstaltungen der Hochschulen in Vorbereitung auf die nachfolgende Ausbildung in angemessenem Umfang,

e) die Wahrnehmung von Bewerbungsgesprächen und die Teilnahme an Auswahlverfahren - nicht aber an Arbeitseinsätzen im Betrieb - für Schülerinnen und Schüler der Abgangsklassen bei 

Nachweis der persönlichen Einladung, wenn dies in der unterrichtsfreien Zeit nicht möglich ist,

f) Heilkuren und Erholungsreisen, sofern diese ärztlich verordnet sind,

g) die Teilnahme an Veranstaltungen der schulischen Mitwirkung gemäß Teil 7 und 12 des Brandenburgischen Schulgesetzes, § 84 Abs. 9 des Brandenburgischen Schulgesetzes bleibt unberührt,

Oberstufenzentrum Havelland

a) die Teilnahme an Prüfungen nach dem Berufsbildungsgesetz und der Handwerksordnung,

b) die Teilnahme an Betriebs- und Personalversammlungen sowie Jugend- und Auszubildendenversammlungen im Betrieb,

c) die Teilnahme an Beratungen des Betriebs- oder Personalrates sowie der Jugend- und Auszubildendenvertretung, sofern sie gewählte Mitglieder sind,

h) die Teilnahme gewählter Vertreterinnen und Vertreter an Veranstaltungen von Parteien, Organisationen und Verbänden.

3) Erfüllung religiöser oder weltanschaulicher Pflichten, wenn die Zugehörigkeit zu der jeweiligen Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft nachgewiesen wird. (Nummer 8 Abs. 3 VV-SchulB)

Tel. 033235/44200

Fax. 033235/44222

* nicht Zutreffendes bitte streichen


